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Eine Anfrage, welohe i.~ der Sitzung des Na.ticnalrat8s vom lB.Juli d.J. 

eingebracht \vurde, beantwor~.at B-u.ndeskanzlür Dr5 Ing"F i g 1 iolgendermassen: 

Die AbgaF a g e t h und Genossen haben an mich eine Anfrage, betr. 

Verkauf von Damenwäsche u.~d sonstigem im Bundeskanzleramt, ge~ichtet und 

mich aufgefordert zu klären, ob die Ausübung des Handelsgewerbes durch Ange­

hörige des ÖAAB im Bundeskanzleram·t innerhalb und ausserhalb der Dienststunden, 

sofort untersagt und. darauf gea.chtet wird, d.ass diese, Weisung .auch tatsächlich 

respektiert wirdo 

Biezu beehre ich mich mitzuteilen: 

Ebenso ,ne in anderen Bundesministerien und öffentlichen Dienst­
stellen, aber auch in Betrieben der Privat\virtsohaft, in denen seinerzeit 
von gewerkschaftlicher Seite Betriebsx'atsaktionen durohgeführt worden Sind, 
sind auoh im Bundeskanzleramt für dessen Bedienstete .Aktion~nveranstaltet 
worden. Diese .A.1ctionen sind jedoch cchon vor geraumer Zeit a.bgeschlossen 

worden, so dass im :Bereich des Bundeskanzleramtes einer diesbezüglichen 
Weisung der Gewerkschaften, die in einer. der letzten N"..lIIImern des Organs 
"Der öffentlich ... .Angestellte" (Nr q 137 vom 17~6.1951) wesen Einstellung 
der Betriebsratsaktionen veröffentlicht wurde, bei Bekanntwerden bereits 
entsprochen ware> ' 

Soweit an Bedienstete Jrekleidungsstücke oder Genussmittel d\ll'ch die 
:Betriebsmruppe des öAAB abgegeben wurden, gesshah Q.ies schon lä.ngst in einer 
Form, die den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wobei weder hinsichtlich 
der Lieferfirmen noch bezüglich des eingehaltenen Vorganges steuerliche 
oder sonstige Bedenken obwalton .. Im einzelnen beschränkten sich die Massna.hmen 
darauf, durch die Betriebsgruppe des ÖAAB oder durch einen Bediensteten 
für Firmen, die im Rahmen des freien Wettbewerbs Bedarfsabtikel für die Be~ 
diensteten mit einer kleineren Gewinstspanne abgegeben haben, Bestellungen 
entgegenzunehmen. Auf diese Weise wurde den öffentlich Bediensteten, 
deren Besoldung gegenüber der Entlohnung der Privatbediensteten weit 
zurückgeblieben war s notwendige Anschaffungen ermöglicht sowie gelegentlich 
Genus.smi ttel in beschränktem Umfang beschaffte 

Es ist weder ein Handelsbetrieb ogne Gewerbeberechtigung 
geführt worden, noch haben aktive Staatsbeamte den Kaufleuten oder Gewerbe­
treibenden durch illegale Verkaufsgeschäfte Schmutzkonkurrenz gemachto , 

Mit Rü~~sioht auf die Auswirkungen der 3.Teuerungszusohlags­
verordnung für die 3undesbediensteten habe ich jedoch ab sofort weitere 
Verkaufsaktionen eingestellt~ 
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